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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein – 
11.12.2014 
Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische 
Kulturdenkmäler durch die Umsetzung der vorliegenden 
Planung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken. 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bo-
denverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutz-
behörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Ver-
antwortlich hier sind gem. § 14 DSchG (in der Neufassung 
vom 12.Januar 2012) der Grundstückseigentümer und der 
Leiter der Arbeiten. 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Zweigstelle 
Neumünster – 07.01.2015 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Handwerkskammer Lübeck – 27.01.2015 
Nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen 
wir Ihnen mit, dass in der obigen Angelegenheit aus der 
Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vor-
gebracht werden. 

Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe 
beeinträchtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich 
und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe er-
wartet.  

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
28 

 
 
Stadtwerke Neumünster GmbH – 27.01.2015 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Kirchenkreis Neumünster, Verwaltungsamt 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht, Abt. Natur und 
Umwelt – 03.02.2015 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Im Vicelinviertel befindet sich eine der größten Mauerseg-
lerkolonien in der Stadt Neumünster. Im Jahr 2012 wur-
den die Brutplätze in dem Gebiet erfasst. An folgenden 
Gebäuden, für die die Fortschreibung des städtebaulichen 
Rahmenplans Sanierungs- bzw. Modernisierungsbedarf mit 
mittlerer Priorität feststellt, sind Mauerseglerbrutplätze 
nachgewiesen worden: 
- Juliusstr. 19 
- Lornsenstr. 2 
- Lornsenstr. 11 
- Lornsenstr. 18 
- Vicelinstr. 23. 
 
Mauersegler gehören zu den besonders geschützten Arten 
gemäß § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes. Dieser recht-
liche Schutz bezieht sich nicht nur auf die Tiere selbst, 
sondern auch auf ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
 
Konkret bedeuten die Bestimmungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes für Sanierungsvorhaben an Gebäuden fol-
gendes: 
 
- Bei den Arbeiten dürfen keine Tiere oder Eier zu Schaden 
kommen. 
 
- Brütende Vögel dürfen nicht in der Weise gestört wer-

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Im Rahmen der Vorbereitung von Baumaßnahmen wird 
frühzeitig auf die Mauerseglervorkommen hingewiesen, 
um so in enger Abstimmung mit Abt. 63.2 und den 
Bauherren alternative Brutmöglichkeiten bereit zu stel-
len. 
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den, dass die Brut behindert oder aufgegeben wird und die 
Jungen bzw. die Eier absterben. Dies bedeutet in der Re-
gel, dass Sanierungsvorhaben außerhalb der Brutzeit, also 
von August/ September bis März durchzuführen sind. 
 
- Mauersegler benutzen ihre Nester immer wieder. Die 
Nester dürfen daher weder während der Brutzeit noch au-
ßerhalb der Brutzeit beschädigt, zerstört, entfernt oder 
unzugänglich gemacht werden. 
 
Eine rechtzeitige Antragstellung sichert den reibungslosen 
Ablauf der Sanierung: 
Bei der Sanierung von Gebäuden mit Mauerseglerbrutplät-
zen werden in den meisten Fällen die oben genannten 
Verbote berührt. Daher muss rechtzeitig vorher eine Be-
freiung mit Auflagen für Ersatz-oder Vermeidungsmaß-
nahmen beantragt werden, damit die geplante Sanierung 
reibungslos vonstatten gehen kann. Zuständig für die Er-
teilung der Befreiung ist das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume in der Hamburger 
Chaussee 25 in 24220 Flintbek. 
 
Als Ersatzmaßnahme für Mauerseglerbrutplätze, die durch 
Sanierungsmaßnahmen entfallen, können z. B. Mauerseg-
lerkästen an der Fassade angebracht werden. Da der Mau-
ersegler ein Koloniebrüter ist, müssen immer mehrere 
Nistkästen an einem Gebäude angebracht werden. Die 
Kästen sollten in mindestens 7 m Höhe montiert werden. 
Von entscheidender Bedeutung ist ein freier An- und Ab-
flug. 
 
Untere Wasserbehörde 
 

Ein hoher Versiegelungsgrad wirkt sich auch negativ auf 
das Mikroklima im Vicelinviertel aus. Wenn ebenerdig kei-
ne Flächen zur Verfügung stehen, sollte die Möglichkeit 
von Dach- und Fassadenbegrünungen genutzt werden. 
Dadurch kann die optische, ökologische, klimatische Wer-
tigkeit des Quartiers auch ohne großen Flächenbedarf 
deutlich erhöht werden.  
 
Das Vicelinviertel entspricht bezüglich der Entwässerungs-
situation für Oberflächenwasser nicht mehr den heutigen 
technischen Anforderungen, den eigenen Grundsätzen der 
Stadt Neumünster und den gestalterischen Möglichkeiten 
zur Aufwertung des Wohnquartiers. Bei der Umgestaltung 
von Platzen und Höfen sollte daher dringend darauf geach-
tet werden, dass das Element Wasser nicht nur als schnell 
abzuleitendes Übel, sondern als gestalterisches Element in 
die Planung  mit einbezogen wird. Am Ende der Entwässe-
rungslinie sollte dabei nach Möglichkeit nicht der Misch- 
oder Regenwasserkanal, sondern die Versickerung des 
Oberflächenwassers stehen. Eine entsprechende Umset-
zung führt nicht nur zu einer gestalterischen Aufwertung 
des Viertel, sondern auch zu einer weiteren klimatischen 
Verbesserung. Außerdem wird dadurch auch noch die 
Umweltsituation auf dem Abwasserstrang und in den Ge-
wässern außerhalb des Vicelinviertels verbessert. Ideen 
kann die Wasserbehörde NMS gerne beitragen. 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Im Sanierungsgebiet „Vicelinviertel“ befinden sich zahlrei-
che Flächen, bei denen altlastrelevante Nutzungen be-
kannt sind.  
Im Rahmen von konkreten baulichen / gestalterischen 
Maßnahmen ist der Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht, 
Abt. Natur und Umwelt, untere Bodenschutzbehörde, ein-
zubeziehen, damit über eventuellen Handlungsbedarf aus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird im Rahmen von Planungen für öffent-
liche und private Frei- und Verkehrsanlagen berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird im Rahmen konkreter Bau- und Um-
gestaltungsmaßnahmen berücksichtigt. 
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Altlastensicht entschieden werden kann. 
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Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht, Abt. Bauauf-
sicht / Untere Denkmalschutzbehörde 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 

 
 
53 

 
 
Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht, Abt. Bauauf-
sicht als untere Bauaufsichtsbehörde 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Schule, Kultur und Sport, Abt. Schul- und 
Sportangelegenheiten – 15.12.2014 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Fachdienst Gesundheit – 06.01.2015 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Fachdienst Soziale Hilfen – 09.12.2014 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Polizeidirektion Neumünster 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Stadtteilbeirat: Stadtmitte 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Stadtplanung und –entwicklung, Abt. 
Grundstücksverkehr 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflä-
chen, Abt. Tiefbau 

 

 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflä-
chen, Abt. Grünflächen 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Technisches Betriebszentrum 

 
 
Keine Stellungnahme eingegangen. 
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Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflä-
chen, Abt. Tiefbau / Kanalbau – 17.12.2014 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung, Klima-
schutz – 26.01.2015 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Fachdienst Frühkindliche Bildung – 12.01.2015 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 
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Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport, Abt. 
Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit – 
29.12.2014 

 
 
Keine Anregungen vorgetragen. 

 

 

(Stand 14.07.2015) 


